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1. Allgemeine Informationen 
 

Staatsform: Demokratische Republik 

Verwaltungsapparat: 16 Regionen (Woiwodschaften) 

Fläche: 312.685 km² 

Einwohnerzahl: 38,641.000; Dichte: 124 Einwohner / km² 

Offizielle Sprache: Polnisch 

Währung: 1 Polnischer Złoty (PLN) = 100 Groschen 

Hauptstadt: Warszawa – 1,6 Millionen Einwohner 

Bedeutende Städte und  
Bevölkerungszahl: 

Łódź 807.000 
Kraków 741.000 
Wrocław 638.000 
Poznań 578.000 
Gdansk 459.000 
Szczecin 417.000 
Bydgoszcz 387.000 
Lublin 356.000 
Katowice 346.000 
Bialystok 284.000 
Czestochowa 258.000 
Gdynia 253.000 
Sosnowiec 244.000 

Ethnische Gruppierungen: 97,6% Polen, 1,3% Deutsche, 0,6% Ukrainer,  
0,5% Weißrussen 

Religion: 95,8% römisch-katholisch, 4,2% andere (polnisch-
orthodox, Protestanten, Juden) 

Rohstoffe: Kohle, Braunkohle, Eisen, Zinn, Salz, Erdgas, Kupfer, 
Silber 

Mitglied in internationalen  
Organisationen: 

UNO, NATO, WTO, Europarat, CEFTA, CEI, OECD, 
EU 
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2. Wirtschaftslage 
 
Das Wirtschaftswachstum wurde im Jahr 2006 durch eine 
dynamische Industrieproduktion beschleunigt und hat sowohl 
die einheimische Nachfrage als auch Exporte gefördert. 2007 
sollte das Wachstum auf Grund restriktiver Geldpolitik und 
Abflauen der Auslandsnachfrage etwas nachlassen. Sowohl 
ein Anstieg des Lohnniveaus als auch der sich entwickelnde 
Arbeitsmarkt wird sich positiv auf die private Nachfrage 
auswirken. Die polnische Handelsbilanz ist zwar negativ, die 
Exporte sind seit dem EU-Beitritt 2004 jedoch um über 20% 
gestiegen. Die Inflationsrate sank im Jahr 2006 auf 1% im 
Jahresdurchschnitt, 2007 wird wieder ein kontrollierter Anstieg 

auf bis zu 2,9% erwartet.  
 
Das Wirtschaftsklima in Polen wird von Unternehmen als gut eingeschätzt, auch wenn es 
immer noch Probleme mit der polnischen Bürokratie, mit der Vollstreckung von 
Gerichtsentscheidungen und intransparenten Regierungsentscheidungen gibt. Die 
wichtigsten Industriezweige sind Lebensmittel, Energie, Bergbau, Maschinenbau, 
Elektroindustrie, Fahrzeugbau, Textilien und Bekleidung. 
 
Probleme hat Polen mit dem öffentlichen Haushalt und der hohern Arbeitslosigkeit. Das 
Budgetdefizit ist 2006 jedoch weiter zurückgegangen. Entgegen den Erwartungen fährt die 
neue Regierung einen konservativen Wirtschaftskurs, wodurch die Verschuldung des Staates 
innerhalb der verfassungsgesetzlichen Obergrenze von 30 Mrd. PLN (ca. 8 Mrd. EUR) blieb. 
Dies ist jedoch vor allem auf nicht realisierte Steuersenkungen zurückzuführen was sich in 
weiterer Folge negativ auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Polens auswirken könnte. Die 
Arbeitslosigkeit ging 2006 weiter zurück, war mit 14,9% jedoch immer noch sehr hoch und 
wird sich 2007 nur geringfügig verringern. Gleichzeitig nimmt die Abwanderung von 
qualifizierten Arbeitskräften kontinuierlich zu, wodurch in einigen Branchen, wie z.B. in der 
Textil- und Bauwirtschaft, bereits ein Arbeitskräftemangel herrscht.  
 
Der größte Handelspartner Polens ist Deutschland. Österreich zählt traditionell zu den 
aktivsten ausländischen Investoren in Polen, insbesondere in den Bereichen Banken, 
Versicherungen und Bauwirtschaft. Exporte aus Österreich erzielten zweistellige Zuwächse 
(25% in 2006). Waren im Wert von 2,3 Mrd. EUR wurden 2006 nach Polen exportiert. Die 
polnischen Exporte nach Österreich werden für 2006 mit fast 1,6 Mrd. EUR beziffert.  
 
Polens Präsident ist Lech Kaczynski von der konservativen Partei PiS. Der erste 
Premierminister Kazimierz Marcinkiewicz wurde im Juli 2006 durch Jaroslaw Kaczynski 
ersetzt. In der Regierungskoalition sind auch die rechten Parteien Samoobrona 
(Selbstverteidigung) und LPR (Liga Polnischer Familien). Nach einer Regierungskrise im 
September 2006 wurde die Position der umstrittenen Regierungsmitglieder von LPR und 
Samoobrona weiter gestärkt. Durch die Instabilität der Regierung und die Teilnahme dieser 
radikalen Kräfte besteht ein fortgesetztes Risiko einer erneuten politischen Krise in 
mittelbarer Zukunft. 
 
 

Länder-Rating 
 
Coface Rating 
A3 
 
 
www.cofacerating.com 
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Ausgewählte Kennzahlen der Wirtschaftsentwicklung 2003 bis 2008 
Kennzahlen 2003 2004 2005 2006(S) 2007(P) 2008(P)

Reales BIP-Wachstum (%) 3,8 5,3 3,5 5,5 5,0 4,6

Verbraucherpreise (%) 0,8 3,5 2,1 1,2 2,5 2,8

Bruttoanlageinvestition  
(real in %) -0,1 5,3 8,6 13,0 13,7 6,0

Arbeitslosenrate (%) 20,0 19,1 17,6 15,5 14,6 12,1

Budgetsaldo (in % des BIP) -6,3 -5,7 -4,3 -4,1 -3,8 -3,1

Güterexporte (Mio. EUR) 53.800 65.800 77.600 91.000 102.100 11.800

Güterimporte (Mio. EUR) 58.900 70.400 79.800 94.900 108.500 119.100

Leistungsbilanzsaldo 
(Mio. EUR) 

-4.100 -8.400 -4.100 -4.800 -6.100 -7.500

Ausl. Direktinvestitionen 
(Mio. EUR) 3.700 10.100 7.800 9.900 11.900 14.000

Bruttoauslandsverschuldung 
(in % des BIP) 49,4 50,9 43,2 44,2 43,6 45,4

(S) Schätzung 
(P) Prognose Quelle: NBP, CBS, Bank Austria Creditanstalt Konzernvolkswirtschaft, Coface S.A. 

Verhältnis des polnischen Zloty zu Euro und US Dollar 
Jahresdurchschnitt 2003 2004 2005 2006 2007(P) 2008(P)

PLN/EUR 4,4 4,5 4,0 3,9 3,9 3,9 

PLN/USD 3,9 3,6 3,2 3,2 4,1 4,1 
(P) Prognose Quelle: NBP, CBS, Bank Austria Creditanstalt Konzernvolkswirtschaft 
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3. Polen und die EU 
 
Nach jahrelangen Reformanstrengungen ist Polen am 1.5.2004 EU-Mitglied geworden. Mit 
einem BIP von über 176 Mrd. EUR und fast 40 Mio. Einwohnern ist Polen die bei weitem 
größte Volkswirtschaft unter den acht neuen EU-Mitgliedern. Über die Hälfte der neuen EU-
Bürger wohnt in Polen und das polnische BIP macht rund 45% der gemeinsamen 
Wirtschaftsleistung der acht neuen Beitrittsländer aus Ost- und Mitteleuropa aus. Allerdings 
erreicht Polen mit einem Pro-Kopf-Einkommen nach Kaufkraftparität von rund 10.400,- EUR 
nicht einmal die Hälfte der Durchschnittseinkommen der alten EU-Länder. 
 
Mit dem Beitritt erhält Polen im Rahmen des Kohäsionsfonds, aus dem vorrangig Projekte in 
den Bereichen Umwelt und Infrastruktur gefördert werden, bis zu etwa 4 Mrd. EUR. Die EU 
kann jedoch die Mittel aus dem Kohäsionsfond blockieren, wenn das Haushaltsdefizit über 
dem 3%-Ziel liegt und die Konvergenzstrategie als nicht angemessen erachtet wird.  
 
Sobald Polen die Maastricht-Kriterien erfüllt, ist es wie die neun anderen neuen EU-
Mitglieder verpflichtet, den Euro einzuführen. Für Polen dürfte das zu hohe Haushaltsdefizit 
das Haupthindernis für den raschen EWU-Beitritt darstellen. Die neue konservative 
Regierung hat einen euroskeptischen Präsidenten der Notenbank bestellt und ist nicht 
besonders an einem EWU-Beitritt interessiert, da dies die Regierung zu 
Ausgabenbeschränkungen zwingen würde. Folglich wird die EWU-Mitgliedschaft nicht vor 
dem Jahr 2009/10, eher 2012, angenommen.  
 
Im Rahmen des EU-Beitritts Polens wurden viele Übergangsfristen vereinbart, während 
dieser EU-Normen nicht oder nur eingeschränkt gelten. Die wichtigsten dieser 
Übergangsregelungen sind: 
 
• Die Richtlinie 97/9/EG über die Mindestentschädigung für Investoren gilt in Polen bis zum 

31.12.2007 nicht. Polen muss jedoch sicherstellen, dass die Entschädigung nach dem 
polnischen Anlegerentschädigungssystem vom 1.1.2007 bis 31.12.2007 mindestens 
19.000,- EUR beträgt.  

 
• Die Richtlinie 2000/12/EG betreffend der Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der 

Kreditinstitute (Anfangskapitalanforderungen für genossenschaftliche Kreditinstitute), die 
am Tag des Beitritts bereits in Polen niedergelassen waren, gilt bis zum 31.12.2007 nicht. 
Polen muss jedoch dafür Sorge tragen, dass für diese genossenschaftlichen 
Kreditinstitute vom 1.1.2006 bis 31.12.2007 ein Anfangskapital von mindestens 500.000,- 
EUR vorgeschrieben ist. 

 
• Polen kann die nationalen Bestimmungen über den Erwerb von Immobilien durch 

Ausländer nach dem Beitritt fünf Jahre lang beibehalten. 
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4. Abkommen mit Österreich 
 
• Vertrag über die wechselseitigen Beziehungen in bürgerlichen Rechtssachen und über 

das Urkundenwesen (BGBl. Nr. 79/1974) 
 
• Abkommen über die Förderung und den Schutz von Investitionen (BGBl. Nr. 473/1989) 
 
• Vertrag über die wechselseitige Vollziehung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen 

(BGBl. Nr. 44/1991) 
 
• Vereinbarung über die grenzüberschreitende Güterbeförderung (BGBl. Nr. III 87/2001) 
 
• Abkommen über die wirtschaftliche, technische und technologische Zusammenarbeit 

(BGBl. Nr. III 269/2002) 
 
• Mit 1.12.2000 ist das lang erwartete Abkommen über soziale Sicherheit mit Polen in Kraft 

getreten, welches die Pensionsversicherung, Krankenversicherung und Arbeitslosen-
Versicherung neu regelt (BGBl. Nr. III 212/2000). So werden nun Beschäftigungszeiten in 
Polen für den Pensionsanspruch in Österreich berücksichtigt. Österreichische Versicherte 
haben bei einem vorübergehenden Aufenthalt in Polen Anspruch auf Leistungen aus der 
polnischen Krankenversicherung. Im Anwendungsbereich der Entsenderichtlinie der EU 
gilt jedoch diese seit dem EU-Beitritt Polens. 

 
• Polen hat mit Österreich ein Doppelbesteuerungsabkommen nach dem Vorbild der 

OECD abgeschlossen (BGBl. Nr. III 12/2005) 
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5. Rechtliche Rahmenbedingungen 
 und Wissenswertes 
 
 
5.1. Das Rechtssystem im Überblick 
Das Zivilgesetzbuch (ZGB) enthält den Großteil der für Wirtschaftssubjekte relevanten 
Normen. Das Handelsgesetzbuch (HGB), welches mit Wirkung zum 15.1.2004 umfassend 
novelliert wurde, stellt die grundlegende Rechtsquelle des polnischen Gesellschaftsrechts 
dar. 
 
5.2. Grundzüge des Gesellschaftsrechts 
Am 2.7.2004 wurde das polnische Gesetz über die Freiheit der Wirtschaftstätigkeit erlassen. 
Nach dem Gesetz sind EU-Ausländer und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) polnischen Unternehmern grundsätzlich gleichgestellt. Die Gesellschaftsformen 
unterscheiden sich nicht wesentlich von den österreichischen (mit Ausnahme der 
Kommanditgesellschaft auf Aktien). 
 
Umwandlungen einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft und umgekehrt, sowie 
Zusammenschlüsse von verschiedenen Unternehmensformen sind möglich. Die Möglichkeit 
der Behörden, Betriebsinspektionen durchzuführen, wurde auf eine Inspektion pro Jahr 
beschränkt. 
 
Unternehmensgründungen erfolgen in der Regel durch notarielle Beurkundung und 
Rechtspersönlichkeit erlangen die Gesellschaften mit der Eintragung in das polnische 
Gerichtsregister (KRS), welches zentral vom Warschauer Firmenbuch Gericht verwaltet wird. 
Das KRS ist öffentlich zugänglich.  
 

Rechtsform Polnische Bezeichnung 

Aktiengesellschaft Spólka akcyjna (S.A.) 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung Spólka z organiczona odpowiedzialnoscia  
(Sp.z o.o.) 

Kommanditgesellschaft Spólka komandytowa 

Offene Handelsgesellschaft Spólka jawna 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts Spólka cywilna (S.C.) 

Einzelunternehmen Zaklad osoby fizycznej 

Tochtergesellschaft, Zweigniederlassung Oddzial w Polsce  
(wörtlich: Niederlassung in Polen) 
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Aktiengesellschaft (AG) 
Eine AG kann zu jedem legalen Zweck durch mindestens eine natürliche oder juristische 
Person gegründet werden. Das Grundkapital muss mindestens 500.000,- PLN (ca. 133.000,- 
EUR) und der minimale Anteilswert 0,01 PLN betragen. Die AG wird durch einen Vorstand 
und einen Aufsichtsrat geleitet. Sowohl der Aufsichtsrat als auch die Hauptversammlung 
können dem Vorstand jedoch keine bindenden Weisungen hinsichtlich der Geschäftsführung 
erteilen. Weist die AG einen Gewinn aus, kann ein ausländischer Aktionär den Gesamtbetrag 
des auf ihn entfallenden Gewinns ins Ausland übertragen.  

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
Die Höhe des Stammkapitals beträgt mindestens 50.000,- PLN (ca. 13.300,- EUR). Der 
minimale Nominalwert der Gesellschaftsanteile beträgt 50,- PLN (ca. 13,- EUR). Das 
Stammkapital kann sowohl durch Geld- als auch durch Sacheinlagen gedeckt werden. Die 
GmbH kann von einer oder mehreren natürlichen oder juristischen Personen gegründet 
werden. Nicht zulässig ist jedoch eine doppelstöckige Ein-Mann-GmbH, deren 
Alleingesellschafter wiederum eine Ein-Mann-GmbH ist. 

Kommanditgesellschaft (KG) 
Die polnische KG entspricht der österreichischen Kommanditgesellschaft. Das Mindest-
grundkapital beträgt 50.000,- PLN (ca. 13.300,- EUR).  
 
Der Vorteil der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) liegt in der Möglichkeit, 
Kapitalzuflüsse über die Emission von Aktien zu erzielen. Dadurch kann der teilweise oder 
vollständige Verlust der Kontrolle der Komplementäre über die Gesellschaft ausgeschlossen 
werden.  

Offene Handelsgesellschaft (OHG) 
Eine OHG ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts für umfangreichere geschäftliche 
Aktivitäten. Trotz fehlender Rechtspersönlichkeit ist die OHG berechtigt, im Geschäftsverkehr 
im eigenen Namen aufzutreten. Alle Gesellschafter haften unbegrenzt für die 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft. 
 
Der Anteil des Gesellschafters muss dem Wert der tatsächlich von ihm geleisteten (und nicht 
wie nach der alten Rechtslage der von ihm im Gesellschaftsvertrag übernommenen) Einlage 
entsprechen. 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
Eine GbR wird durch mindestens zwei natürliche oder juristische Personen gegründet. Sie 
hat keine Rechtspersönlichkeit und die Gesellschafter haften solidarisch und einzeln für die 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Das Einkommen der GbR unterliegt der Einkommen-
steuer. Die Gesellschafter müssen im Geschäftsregister eingetragen werden.  
 
Neu ist die Pflicht der Umwandlung der GbR in eine offene Handelsgesellschaft im Falle der 
Erhöhung der Einkünfte der erstgenannten bis zur Höhe von 800.000,- EUR in jedem der 
vergangenen zwei Geschäftsjahre. 

Einzelunternehmen (EU) 
Einzelunternehmen müssen in der „Evidenz der Wirtschaftstätigkeiten“ bei der jeweiligen 
Gemeinde eingetragen werden. 
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Tochtergesellschaft, Zweigniederlassung 
Eine Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens muss den Namen der 
Muttergesellschaft führen. Zusätzlich muss eine Übersetzung des Namens und der 
Rechtsform der Mutter in die polnische Sprache, sowie der polnischen Ausdruck für die 
Zweigniederlassung in Polen, angegeben werden.  
 
Eine Repräsentanz kann von einem ausländischen Unternehmen ausschließlich zu Zwecken 
der Vermarktung seiner Aktivitäten gegründet werden. Sie muss im Register der 
Repräsentanzen ausländischer Unternehmen des Ministeriums, welches für die Tätigkeit des 
Unternehmens zuständig ist, eingetragen werden. 
 
5.3. Rechnungslegung und Jahresabschluss 
Die polnische Rechtslage über die Buchführung unterscheidet sich nicht wesentlich von den 
International Accounting Standards (IAS). Alle Buchhaltungsunterlagen müssen in polnischer 
Sprache geführt werden und auf die polnische Währung lauten. Die Aufbewahrungsfrist 
beträgt fünf Jahre. Alle börsennotierten Unternehmen, Banken und Versicherungen, bei 
Vorliegen gewisser Bedingungen auch Gesellschaften mit beschränkter Haftung müssen 
ihren Jahresabschluss von einem beeideten Buchprüfer bzw. von einer berechtigten Kanzlei 
prüfen lassen und veröffentlichen. 
 
Seit dem 1.1.2005 sind an der Warschauer Wertpapierbörse geführte Gesellschaften 
verpflichtet, ihre Finanzberichte in Übereinstimmung mit den Grundbegriffen der 
internationalen Rechnungslegung (International Financial Reporting Standards, IFRS) zu 
erstellen. 
 
5.4. Steuerrecht und Zollrecht im Überblick 
Das Steuersystem in Polen ist grundsätzlich landesweit einheitlich. Kommt kein 
Doppelbesteuerungsabkommen zur Anwendung, werden ausländische Gesellschaften und 
Personen gleich wie polnische juristische oder natürliche Personen besteuert. Alle 
Gesellschaften erhalten nach Registrierung beim zuständigen Finanzamt eine steuerliche 
Identifikationsnummer (NIP). Die komplette Steuergesetzgebung ist im polnischen 
Gesetzblatt (Dziennik Ustaw) und im polnischen Amtsblatt (Monitor Polski) veröffentlicht.  
 
Seit September 2005 können auch für den rechtlichen Bereich des Doppelbesteuerungs-
abkommens verbindliche Vorabentscheidungen der Finanzverwaltung eingeholt werden. Seit 
Anfang 2007 sind monatliche Steuererklärungen sowie die persönliche Unterzeichnung 
durch den Steuerpflichtigen nicht mehr erforderlich.  

Körperschaftssteuer 
Gesellschaften und organisatorische Einheiten (mit Ausnahme von GbRs) unterliegen der 
Körperschaftsteuer. Personen, die in Polen entweder ihren Sitz oder ihren Vorstand haben, 
sind voll körperschaftsteuerpflichtig. Ansonsten unterliegen sie nur mit dem in Polen erzielten 
Einkommen der Körperschaftssteuer. Im polnischen Recht gibt es kein Betriebsstätten-
konzept, daher sind alle in Polen erzielten Einnahmen steuerpflichtig. 
 
Der allgemeine Steuersatz betrug 2006 19%. Dieser Steuersatz galt auch für von 
Unternehmen an Unternehmen sowie für an gebietsfremde Unternehmen gezahlte 
Dividenden. 
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Einkommenssteuer 
Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind natürliche Personen, die ihren Lebensmittel-
punkt in Polen haben oder sich zumindest 183 Tage im Jahr in Polen aufhalten. Das gesamte 
Einkommen unterliegt der Steuerpflicht. Beschränkt einkommenssteuerpflichtig sind 
Personen die vorübergehend ihren Wohnsitz in Polen haben, Angestellte ausländischer 
Unternehmen, Gesellschaften mit ausländischer Beteiligung oder Zweigniederlassungen und 
Repräsentanzen ausländischer Unternehmen.  
 

Bemessungsgrundlage (PLN) Steuer (PLN) 

         0,- –   37.024,- 19% der Bemessungsgrundlage abzgl. 530,- 

37.024,- –   74.048,- 6.504,- + 30% auf den die Basis 37.024,-  
übersteigenden Betrage 

74.048,- und mehr 17.612,- + 40% auf den die Basis 74.048,-  
übersteigenden Betrage 

 
Ab dem Steuerjahr 2009 sollen nur mehr zwei Steuersätze gelten, 18% ab einem 
Einkommen von 3.100,- PLN (ca. 800,- EUR) und 32% ab 85.500,- PLN (ca. 22.800,- EUR). 
 
Natürliche Personen, die in Polen selbständige Einkünfte aus nicht-selbständiger Tätigkeit 
erzielen, können statt progressiver Besteuerung einen pauschalen Steuersatz von 19% 
wählen. Es wird angenommen, dass dies bei Einkünften über 12.000,- EUR vorteilhafter ist. 
Auch Dividenden, die von polnischen Unternehmen ausgeschüttet werden und Erträge aus 
dem Handel mit Aktien und anderen Wertpapieren durch natürliche Personen (außerhalb 
ihrer Geschäftstätigkeit) unterliegen einem pauschalen Steuersatz von 19%. Die Gewinne 
aus dem Verkauf von beweglichem Vermögen werden pauschal mit 10% besteuert, wenn der 
Vermögensgegenstand innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Erwerbsjahres verkauft 
wird. Veräußerungsgewinne von Immobilien unterliegen seit 1.1.2007 einer Netto-
besteuerung von 19%. Werden beschränkt Steuerpflichtige in Polen als Geschäftsführer, 
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied tätig, fällt ein pauschaler Steuersatz von 20% an. 

Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer 
Die Umsatzsteuer beträgt 22%. Ein ermäßigter Satz von 7% gilt vor allem für verarbeitete 
Lebensmittel, Baumaterialien und –leistungen. Unverarbeitete Lebensmittel werden mit 3% 
bersteuert. Keine Umsatzsteuer fällt für den Export an.  
 
Wenn der Verkaufswert der Waren und Dienstleistungen (inklusive Export) im 
vorangegangenen Steuerjahr 10.000,- EUR nicht überschritten hat, besteht eine Befreiung 
von der Mehrwertsteuer.  

Verbrauchssteuer 
Verbrauchsteuerpflichtige Waren lassen sich in zwei Gruppen teilen: 
 
• Harmonisierte Waren wie Treibstoff, dessen Bestandteile, Alkohol, Getränke und 

Tabakerzeugnisse 
• Nichtharmonisierte Waren wie Autos, Parfums, Kosmetika und Elektrizität. 
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Eine Verbrauchsteuer wird auf die Produktion harmonisierter Verbrauchsteuerwaren, ihren 
Transport aus einem unter Zollverschluss stehenden Lagerhaus, den Verkauf in Polen, den 
Import und Export sowie die innergemeinschaftliche Lieferung und den 
innergemeinschaftlichen Erwerb, erhoben.  

Grunderwerbssteuer 
Der Verkauf von Land ist in Polen mit einer Mehrwertsteuer von 22% belastet. Mehrwert-
steuerfrei ist die Veräußerung von unbebauten Grundstücken, die nicht als Baugrundstücke 
gewidmet sind. 

Lokale Abgaben 
Lokale Steuern sind u.a. die Grundstückssteuer, Transportsteuer für LKWs und Busse, 
Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer. 

Allgemeine Steuerbegünstigungen 
Polen sieht neben der Möglichkeit der staatlichen Förderung von Investitionen, 
Arbeitsplätzen, Fortbildung und Infrastrukturprojekten vor allem Steuererleichterungen für so 
genannte Sonderwirtschaftszonen (SWZ) vor. SWZs haben eine selbständige Verwaltung, 
sind jedoch weder exterritorial noch physisch isoliert. SWZs bieten Steuererleichterungen 
und vorbestimmte Betriebsgelände, auf denen Unternehmer geschäftlich tätig werden 
können, ohne Einkommenssteuer zu zahlen. Es gibt derzeit 14 SWZs mit jeweils mehreren 
Subzonen. Mit Gesetz vom 1.7.2006 wurden die Möglichkeiten für Investoren, Grundstücke 
zu erwerben erleichtert sowie die Förderungen für bestehende Investitionen verstärkt. 

Zölle und Handelsschranken 
Polen ist als Mitgliedsstaat der EU Teil der europäischen Zollunion. Es bestehen also keine 
Zollschranken für den innergemeinschaftlichen Handel. Gegenüber Drittstaaten ist Polen 
durch seine Mitgliedschaft in der WTO zum Abbau von Zollschranken verpflichtet. 
 
5.5. Streitbeilegung 
Seit dem 1.2.2000 gilt für Polen das Lugano Übereinkommen. Darüber hinaus gilt auch die 
Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung seit dem Beitritt Polens zur EU. 

Ordentliche Gerichtsbarkeit (Gerichtsorganisation) 
Normale Verfahren dauern in Polen erfahrungsgemäß zwei bis drei Jahre. Im Jahr 2004 
wurde ein Gesetz erlassen, das Beschwerden wegen übermäßig langer Verfahrensdauer an 
das nächst-instanzliche Gericht zulässt.  
 
Die für Gerichtsverfahren erforderliche Anwaltsvollmacht muss nach polnischem Recht nicht 
notariell beglaubigt werden. Allerdings ist ein originaler Handelsregisterauszug beizulegen, 
aus dem die zeichnungsberechtigten Personen ersichtlich sind. Seit Februar 2005 haben alle 
EU-Bürger Anspruch auf Prozesskostenhilfe vor polnischen Gerichten. 
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Schiedsgerichtsbarkeit 
Seit Oktober 2005 können alle Streitigkeiten, die durch einen Vergleich beigelegt werden 
können, alternativ vor ein Schiedsgericht gebracht werden. Dies ist auch bei Streitfällen 
möglich, die sich aus einem Gesellschaftsvertrag ergeben und arbeitsrechtliche 
Streitigkeiten. Auch Geldforderungen können statt in einem Mahnverfahren durch freiwillige 
Mediation außergerichtlich durchgesetzt werden. 
Auf Grund der langen Verfahren vor den ordentlichen Gerichten wird diese Strategie häufig 
gewählt. Eine Schiedsklausel bedarf der Schriftlichkeit. Meistens wird das Schiedsgericht bei 
der Polnischen Wirtschaftskammer in Warschau angerufen. Die Überprüfung des 
Schiedsspruches durch ordentliche Gerichte ist nur unter bestimmten gesetzlich festgelegten 
Gründen möglich. Ein vom Gericht genehmigter Vergleich hat die gleiche Rechtskraft wie ein 
Gerichtsvergleich.  
 
Polen hat auch das Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche (New Yorker Übereinkommen) ratifiziert. 
 
5.6. Insolvenz 
Ein großes Problem stellt in Polen die Durchführung von Insolvenzverfahren und der 
Marktaustritt insolventer Unternehmen dar. Die Regierung hat ein einheitliches 
elektronisches Registrierungssystem für neue Unternehmen eingerichtet. Dieses erfasst 
immer mehr Unternehmen. Was den Marktaustritt anbelangt, so erleichtert das HGB eine 
Konsolidierung durch Zusammenschlüsse und Übernahmen. 

Insolvenzrecht 
Das polnische Insolvenz und Reorganisationsgesetz gleicht in seinen Grundzügen dem 
österreichischen Insolvenzgesetz. Vorgesehen ist ein Konkursverfahren entweder mit der 
Möglichkeit zum Abschluss eines Vergleichs (entspricht der österreichischen 
Zwangsvollstreckung) oder der Abwicklung des Schuldnervermögens sowie ein dem 
amerikanischen „Chapter 11“ ähnlich geregeltes Restrukturierungsverfahren. Als wichtigste 
Regel gilt nun, dass ein Konkursverfahren nur dann eingeleitet wird, wenn ein Ausgleich 
nach objektiven Kriterien nicht möglich ist. Sind der Konkurs und die Verwertung des 
Vermögens die einzige Lösung, soll die Einzelverwertung des Vermögens den Ausnahmefall 
darstellen. Die lange bestehende Unterscheidung zwischen Konkursrecht und 
Ausgleichsrecht wurde aufgeben. Es kann nun zwischen beiden Verfahren gewechselt 
werden.  
 
Konkursverfahren können durch den Schuldner oder den Gläubiger angestrebt werden und 
zwischen zwei und vier Jahre dauern. Der Schuldnerantrag muss angeben, ob er die 
Insolvenzerklärung mit der Möglichkeit des Abschlusses eines Vergleichs oder aber die mit 
der Abwicklung seines Vermögens verbundene Insolvenz beantragt. Ein wesentlicher 
Unterschied zur österreichischen Konkursordnung besteht darin, dass im Falle der 
Insolvenzerklärung - mit der Möglichkeit des Abschlusses eines Vergleichs - das Gericht 
einem redlichen Schuldner unter Aufsicht eines Gerichtsaufsehers die Eigenverwaltung 
überlassen kann und der Schuldner nicht die Verfügungsbefugnis über sein Vermögen 
verliert. Der Schuldner kann durch einen Anwalt vertreten werden. Die Verfahrenskosten 
betragen zwischen 1.000,- und 5.000,- EUR. 
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Das Reorganisationsverfahren bei drohender Zahlungsunfähigkeit kann nur aufgrund einer 
vom schuldnerischen Unternehmer gegenüber dem Gericht abgegebenen Erklärung samt 
Vorlage eines entsprechenden Reorganisationsplanes, die den formalen Anforderungen 
eines Insolvenzantrages entsprechen muss, beantragt werden. 

Insolvenzstatistik 
Nach einer Rekordzahl von 1.863 Insolvenzen im Jahre 2002 kann seitdem ein 
kontinuierlicher Rückgang verzeichnet werden. Von 2005 auf 2006 ging die Zahl der 
Insolvenzen um 27% auf 576 zurück. Keine Daten gibt es jedoch für Insolvenzanträge, die 
mangels Masse abgelehnt wurden. Bei den meisten Insolvenzen (80%) erfolgt eine 
Liquidation des Vermögens des Unternehmens. Am stärksten betroffen sind GmbHs mit 62% 
aller Insolvenzen, sowie die Baubranche und der Großhandel, wobei die Tendenz auch dort 
rückläufig ist.  
 
5.7. Rechte der Sicherheiten 

Hypothek (Grundbuch) 
Eigentumsrechte sind im Allgemeinen rechtlich festgelegt und übertragbar. Die größte 
Schwachstelle stellt das Grundbuch dar. Diese wird noch immer nicht elektronisch geführt. In 
der Praxis schränkt dies die Möglichkeiten des Eigentumsnachweises ein, was wiederum den 
Einsatz von Grundbesitz als Kreditsicherheit sehr erschwert. Auszüge aus dem Grundbuch 
sind für umgerechnet 25,- EUR erhältlich. 
 
Eine Hypothek ist – wie in Österreich – akzessorisch und kann nicht ohne die zu sichernde 
Forderung entstehen und bestehen. Nach polnischem Recht haben die Eigentümer der 
Liegenschaft wesentlich weniger Rechte als nach österreichischem Recht. Die Hypothek 
kann grundsätzlich nur an einer im Grundbuch eingetragenen Liegenschaft bestellt werden, 
unabhängig vom Eigentümer der Liegenschaft. Weiters können auch am Erbnießbrauch 
(uzytkowanie wieczyste) sog. genossenschaftsrechtliche Hypotheken bestellt werden. 

Pfandrecht 
Ein Pfandrecht entsteht durch Pfandvertrag und durch Übergabe der Pfandsache an den 
Gläubiger oder einen Dritten (Faustpfandprinzip). Bei vertraglichen Pfandrechten hat das 
Registerpfandrecht eine Sonderstellung. Es kann nur zugunsten der im Gesetz angeführten 
Gläubiger – vor allem ausländische Banken und in Polen tätige Wirtschaftssubjekte – bestellt 
werden. Es entsteht unabhängig von der Übergabe der Pfandsache. Dem Publizitäts-
Erfordernis wird durch die Eintragung in das so genannte Pfandregister entsprochen. Die 
Vorteile des besitzlosen Pfandrechts und die starke Position des Pfandgläubigers in der 
Zwangsvollstreckung und im Konkurs des Pfandgebers haben dazu geführt, dass das 
Registerpfandrecht zu den derzeit gängigsten Kreditsicherheiten in Polen zählt. 

Garantie 
Derzeit keine Information verfügbar. 

Forderungsabtretung 
Derzeit keine Information verfügbar. 
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Gewährleistung 
Der Verkäufer steht grundsätzlich für die Mangelfreiheit der Kaufsache bei Gefahrübergang 
ein. Die Sach- wie Rechtsmängelhaftung ist in Art. 556 ZGB geregelt. Dem Käufer stehen die 
Ansprüche auf Minderung oder Vertragsrücktritt zu; bei unwesentlichen Mängeln ist das 
Rücktrittsrecht ausgeschlossen. 
 
5.8. Arbeitsrecht 
Der Durchschnittslohn betrug 2006 2.611,- PLN (ca. 700,- EUR). Der Mindestlohn 899,- PLN 
(ca. 230,- EUR) und wurde mit 1.1.2007 auf 936,- PLN (ca. 250,- EUR) erhöht. 

Arbeitsbewilligung 
Für die Ausübung einer Arbeitstätigkeit durch einen Ausländer in Polen ist die vorherige 
Erlangung der Arbeitserlaubnis gemäß Art. 87 des Gesetzes über die Förderung der 
Beschäftigung und Institutionen des Arbeitsmarktes vom 20.4.2004 erforderlich. EU-Bürger 
benötigen seit 1.5.2004 keine Arbeitserlaubnis als Voraussetzung für den Zugang zum 
polnischen Arbeitsmarkt. Weiters sind alle ausländischen Arbeitsnehmer, die Vorstands- und 
Geschäftsführungsfunktionen in einem in Polen ansässigen Unternehmen ausüben, vom 
Erfordernis einer Arbeitsbewilligung ausgenommen. 

Kündigungsrecht 
Im Regelfall betragen die Kündigungsfristen eines unbefristeten Arbeitsvertrags zwei 
Wochen bei einer Beschäftigungsdauer von einem bis zu sechs Monaten. Einen Monat bei 
einer Beschäftigungsdauer zwischen sechs Monaten und drei Jahren und drei Monate bei 
einer Beschäftigungsdauer von mehr als drei Jahren. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen 
und im Falle eines unbefristeten Arbeitsvertrags auch die Kündigungsgründe angeben. 
Kollektivkündigungen (nach dem so genannten Gesetz über kollektive Kündigungen) sind 
möglich. Im Allgemeinen bedarf es aber der Zustimmung der Gewerkschaften, der Einleitung 
offizieller Verfahren sowie der Zahlung von Abfindungen. 

Sozialversicherungsbeiträge 
Beiträge zur Pensionsversicherung betragen 19,5% und werden zur Hälfe vom Arbeitgeber 
und Bruttolohn des Arbeitnehmers getragen. Krankenversicherungsbeiträge in Höhe von 
8,3% sind vom Abgabenschuldner (Arbeitnehmer) zu tragen. 
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6. Business in Polen 
 
 
6.1. Zahlungskonditionen 

Zahlungsverhalten 
Von Lieferanten geforderte Zahlungsfristen betragen zwischen 21 und 30 Tagen, der 
durchschnittliche Zahlungsverzug beträgt 40 bis 60 Tage. Zahlungen erfolgen in der Regel 
schneller, wenn der Kunde seinen Sitz im Ausland hat. Zu Zahlungsausfall kommt es am 
häufigsten in den Branchen Großhandel, Bekleidungs-, Stahl- und Autoproduktion. 
 
Zahlungskonditionen können zwischen den Partnern frei vereinbart werden, wobei alle 
international üblichen Formen möglich sind. Barzahlungen waren lange Zeit üblich, seit 
August 2004 müssen Zahlungen mit einem Gegenwert von über 15.000 EUR über Banken 
abgewickelt werden. Der Blankowechsel ist noch immer weit verbreitet. 

Teilzahlung 
Es konnten keine Informationen gefunden werden, welche darauf hindeuten würden, dass 
Ratenzahlungen in Polen nicht möglich oder nicht üblich sind. 

Verzugszinsen 
Zinsen können bereits ab dem 31. nach Lieferung verlangt werden, auch wenn eine längere 
Zahlungsfrist vereinbart wurde. Die Zahlung von Verzugszinsen ist üblich und bedarf keiner 
gesonderten Vereinbarung. Es wird dennoch empfohlen, die Höhe der Verzugszinsen im 
Vertrag festzuschreiben. Die Gerichte akzeptieren Verzugszinsen als Teil der Schuld wenn 
sie gemäß dem Gesetz vorgeschrieben werden. Jedoch zahlen nur 15% aller Schuldner 
Verzugszinsen im gütlichen Weg. Der gesetzliche vorgeschriebene Zinssatz beträgt 16%. 

Eigentumsvorbehalt 
Ein Eigentumsvorbehalt muss ausdrücklich und schriftlich vereinbart werden. Ein 
entsprechender Hinweis in den AGB oder ein Verweis auf die AGB reicht nicht aus. Ob der 
Eigentumsvorbehalt die Kaufpreisforderung oder auch andere Forderungen des Verkäufers 
sichern darf, ist umstritten. Der „erweiterte“ Eigentumsvorbehalt, bis zur Erfüllung aller auch 
künftiger Forderungen des Verkäufers, wird – wie in Österreich – als unwirksam angesehen. 

Bankwesen 
Einlagen von Bankkunden werden seit 1994 durch den polnischen Bankgarantiefonds 
gesichert. Bankunternehmen mit einem Kapitalanteil von mehr als 5% sind jedoch nicht 
erfasst. Bis zu einem Betrag von 1.000,- EUR werden Einlagen zur Gänze garantiert, bis 
25.000,- EUR zu 90%. 
 
Polen hat das durch RL 2000/12/EG vorgeschriebene Prinzip des „single passport“ und 
damit das wichtigste Prinzip des freien Kapitaldienstleistungsverkehrs in der EG umgesetzt. 
Die führenden Banken sind Teil des SWIFT-Netzwerkes. 
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6.2 Betreibung 

Allgemeines 
Forderungen können im normalen Zivilprozess, im Mahnverfahren, im Erinnerungsverfahren 
oder im Urkundsverfahren geltend gemacht werden. Mahnverfahren betreffen 
Geldforderungen und können sich auf eine öffentliche Urkunde, anerkannte Rechnung etc 
stützen. Ein Mahnbescheid ermöglicht bereits die vorläufige Sicherung des 
Schuldnervermögens. Im Erinnerungsverfahren können als glaubhaft anerkannte 
Geldforderungen durchgesetzt werden. Mahnverfahren sind eine schnelle und 
kostengünstige Alternative zum Zivilprozess (etwa ein Viertel der Kosten). In jedem Fall ist 
jedoch Klageerhebung vor dem örtlich (Wohn-/Geschäftssitz des Beklagten) und sachlich 
zuständigen polnischen Gericht erforderlich. Aus der Vollstreckungsklausel muss sich nach 
einer Entscheidung aus 2006 auch bei Notarvergleichen, Banktiteln und gerichtlichen 
Vergleichen immer ergeben, ob der Titel vorläufig oder endgültig ist. 
 
Eine normale gerichtliche Betreibung dauert in der Regel vier bis sechs Monate für 
unbestrittene Forderungen und ein bis drei Jahre für bestrittene Forderungen und nicht-
honorierte Rechnungen. Im Eilverfahren ist ein Titel innerhalb von einem bis drei Monaten 
möglich. Die Anwalts- und Gerichtskosten können mit etwa 13% des ausständigen Betrages 
für unbestrittene Forderungen und etwa 20% des geschuldeten Betrages für bestrittene 
Forderungen und nicht-honorierte Rechnungen veranschlagt werden. Die Kosten müssen vor 
Beginn des Verfahrens entrichtet werden. Eine Gesellschaft muss durch einen 
bevollmächtigten Geschäftsführer oder durch einen Anwalt vertreten werden. 
 
Im Oktober 2005 traten auch in Polen die Vorschriften über den Europäischen 
Vollstreckungsbefehl in Kraft.  
 
Eine rasche Übergabe von offenen Forderungen an ein lokales Inkassobüro wird dringend 
empfohlen. Coface Central Europe verfügt über ein dichtes Netzwerk in der gesamten CEE 
Region und kooperiert mit Partnern weltweit. 
 
Für Informationen über die Eintreibung von Verzugszinsen und den Eigentumsvorbehalt 
siehe Kapitel 6.1. 

Verjährung 
Nach polnischem Recht tritt eine Verjährung bei beweglichen Sachen nach Ablauf von zwei 
Jahren, bei Beförderungen nach Ablauf von einem Jahr ein. Schulden aus 
Handelsgeschäften verjähren nach zwei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem 
Fälligkeitstag der Rechnung zu laufen und kann durch schriftliche Vereinbarung oder ein 
Gerichtsverfahren unterbrochen werden. Ein gerichtlicher Exekutionstitel verjährt nach  
zehn Jahren.  
 
6.3. Grunderwerb 
Grunderwerb durch juristische und natürliche Personen aus der EEA (EU plus Norwegen, 
Liechtenstein und Island) ist generell möglich. Für land- und forstwirtschaftliche Grundflächen 
sowie „Zweithäuser“ gelten Übergangsbestimmungen. Der Grunderwerb durch alle anderen 
Ausländer ist genehmigungspflichtig. 
 
Beim Innenministerium wird ein Register mit Daten über alle Grundstücke, die durch 
Ausländer erworben werden, geführt. 
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6.4. Investitionsregime 
Polen verfügt über ein Gesetz zur finanziellen Förderung von Investitionen vom 20.3.2002, 
das allgemein für Neuinvestitionen und Investitionen gilt, aus denen neue Arbeitsplätze 
entstehen. Die speziellen Voraussetzungen und Instrumente zur Förderung von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen ergeben sich aus dem Gesetz über öffentliche Hilfen für 
Unternehmen vom 27.7.2002. Es können Subventionen, Verkauf/Nutzungsüberlassung 
bestimmter Vermögensgegenstände aus öffentlichem Eigentum und Steuerermäßigungen/-
stundungen gewährt werden.  
Die konservative Regierung unter Führung der PiS hat Garantien für ausländische Investoren 
verstärkt und Beschränkungen für die Repatriation von Dividenden abgeschafft. Die 
ineffiziente Bürokratie stellt jedoch immer noch ein Hindernis dar. 
 
6.5. Einreise- und Aufenthaltsbeschränkungen 
Auf Grund der Verpflichtung Polens mit 1.4.2004 EU-Recht umzusetzen, benötigen EU-
Bürger nur eine gültige ID für die Einreise. EU-Bürger benötigen eine Aufenthaltsbewilligung, 
wenn sie beabsichtigen, sich länger als drei Monate in Polen aufzuhalten. Eine 
vorübergehende Aufenthaltsbewilligung wird EU-Bürgern erteilt, wenn sie für drei bis zwölf 
Monate ein Arbeitsverhältnis eingehen. Daten des zentralen Melderegisters sind nicht 
öffentlich zugänglich. 
 
6.6. Devisenrecht 
Aufgrund des polnischen Devisengesetzes vom 27.7.2002 bestehen im Verhältnis zu den 
EU-, EWR- und OECD-Ländern grundsätzlich keine devisenrechtlichen Beschränkungen 
mehr. Allerdings sind für bestimmte Kapitalverkehrsgeschäfte Meldepflichten gegenüber der 
Polnischen Nationalbank (NPB) zu beachten, die in einer Durchführungsverordnung zum 
Devisengesetz vom 10.12.2002 im Einzelnen geregelt sind. So ist die Ein- und Ausfuhr von 
Devisen in Höhe von mehr als 5.000,- EUR deklarationspflichtig. 
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7. Checkliste für Geschäfte in PL 
 

Gesellschaftsrecht: • Mindeststammkapital GmbH  50.000,- PLN 
• Mindeststammkapital AG  500.000,- PLN 

Steuern: • Möglichkeit der Registrierung ausländischer Unternehmen für 
Umsatzsteuerzwecke 

• Körperschaftsteuer 19%  
• Umsatzsteuer 22%  
• Einkommenssteuer 19% bis 40% progressiv nach Abzug eines 

Betrages variabel nach Höhe des Einkommens 

Investitionen: • Ausländische Investoren sind polnischen Unternehmen 
gleichgestellt 

• Auslandsinvestoren stehen alle bestehenden Rechtsformen 
offen 

• Beteiligungsmöglichkeit bis 100% 

Grunderwerb: • Grunderwerb durch juristische und natürliche Personen aus der 
EU ist grundsätzlich möglich 

• Übergangsfristen für Land- und Forstwirtschaft und Zweithäuser 

Devisenrecht: • keine Beschränkungen im Verkehr mit der EU 

Arbeitsrecht: • Mindestlohn 2006 umgerechnet 250,- EUR 
• Kündigungen mit Fristen abhängig von Dauer der Beschäftigung 
• Kein Arbeitsbewilligung für EU-Bürger und Schlüsselkräfte 

Zollrecht: • Polen ist Teil der Zollunion der EU und Mitglied der WTO 

Einreise und 
Aufenthalt: 

• Für EU-Bürger keine Einreisebeschränkungen 
• Aufenthaltsbewilligung für Aufenthalte über drei Monate 
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8. Polen im Internet 
 

Wichtige Ansprechstellen 
The Polish Agency for Foreign Investment http://www.paiz.gov.pl 

Poland http://www.polen-info.de 

Statistisches Amt Polen (nur in Englisch verfügbar) http://www.stat.gov.pl 

World Bank (nur in Englisch verfügbar) http://www.worldbank.org.pl 

Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer http://www.ihk.pl  

Vertretung der Europäischen Kommission in Polen 
(nur in Englisch verfügbar) 

http://europa.delpol.pl 

Österreichische Außenhandelsstelle http://www.austriantrade.org 
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Quellenverzeichnis 

Internet 
http://www.ba-ca.com 
http://www.cofacecentraleurope.com 
http://www.deloitte.com  
http://www.economist.com 
http://www.euractiv.com 
http://www.ey.com  
http://www.poland.pl  
http://www.trading-safely.com 
http://www.volksbanken.at 
http://www.wierzbowski.pl  
http://www.wko.at 
http://www.worldbank.org 

Print 
• Fischer Weltalmanach 2007, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2006 
• Lewandowski/Kwanicki, "Große" Änderung des polnischen Gesetzbuchs über die  

Handelsgesellschaften, Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Heft 08/2004, 234 
• Cierpial, Wirtschaftrecht in Mittel- und Osteuropa – Polen, Wirtschaftsuniversität Wien, 

November 2004 
• Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Jahrgang 2005 und 2006, mehrere Hefte 
• Reisch, Schwerpunkt Polen – Insolvenzrecht, eastlex 2004, 103 
• Weiss/Sztuba, Beschäftigung ausländischer Personen in Polen: Abgaben- und 

sozialversicherungsrechtliche Fragen, eastlex 2006, 13 
• Garschynski, Durchsetzung von Geldforderungen in Polen, eastlex 2006, 104 
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KSV-Kundenservice 
Bei Interesse an KSV Wirtschaftsauskünften, KSV Inkasso, KSV Insolvenzvertretung sowie 
Marketingadressen aus Zentral- und Osteuropa stehen Ihnen die Mitarbeiter des KSV gerne 
zur Verfügung. Kontaktieren Sie unser Customer-Care-Center unter T 050 1870-1000 (aus 
dem Ausland: T +43 50 1870-1000) oder senden Sie ein E-Mail an ksv@ksv.at. 
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